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DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ UND DIE INFORMATIONSFREIHEIT  

 
LfDI Baden-Württemberg · Postfach 10 29 32 · 70025 Stuttgart   

 
Per E-Mail: 
 
Herrn 
Werner Lindl 

Datum 

Name 

Durchwahl 

Aktenzeichen 

13. Februar 2020 

LfDI BW 

0711/615541-0 

D 9400/335 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

Informationsfreiheit: Antrag vom 22. Mai 2019, ergänzt am 08. Juli 2019 und Antrag 

vom 29. Juli 2019 an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Ihr Schreiben vom 20. Juli 2019 („FragDenStaat.de #144590“) 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Lindl, 

 

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass Ihre Informationsfreiheitsanträge 

vom 22. Mai 2019 und 29. Juli 2019 vom Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-

giewirtschaft nicht richtig bearbeitet worden wäre. Sie hatten Fragen zur Prüfung und 

Abnahme einer Biogasversorgungsleitung an das Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft gestellt, mit E-Mail vom 04. Juli 2019 weitere Fragen zur etwaigen 

Prüfungen ergänzt und am 29. Juli 2019 einen Antrag auf Zugang zu einer E-Mail 

gestellt. 

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hat bezüglich Ihrer Fragen 

vom 22. Mai 2019 auf die Zuständigkeit der Stadt Bad Friedrichshall verwiesen und 

ist auf Ihre Fragen vom 04. Juli 2019 mit der E-Mail vom 08. Juli 2019 eingegangen. 

Auf Ihren Antrag vom 29. Juli 2019 hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-

giewirtschaft am 05. August 2019 geantwortet. 

 

Bei den von Ihnen ersuchten Informationen handelt es sich um Umweltinformationen 

nach dem Umweltinformationsgesetz in Verbindung mit dem Umweltverwaltungsge-

setz Baden-Württemberg (UVwG). Für das Verfahren im Rahmen des Umweltinfor-
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mationsgesetzes sind wir rechtlich nicht zuständig, da hier das Informationsfreiheits-

recht hinter das abschließende, speziellere Regelungen enthaltende Umweltverwal-

tungsgesetz zurücktritt. 

Sie müssten sich bei Fragen an das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart wen-

den. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


